
Joachim Caspar Cord Schmidt W'tiwe. durch tbren An,
ward implorando vorgetragen : daß die genannte Wittwe
Schmidt, geborn? Ambrosius, b5essIbfl am 5t?n Juny d.I.
mit Hinterlassung einet am r8sten May 1S18 vollzogenen
Testaments, welches am ycen Juno d. I. pubUcirr wor-
den, verstorben (ec. In diesem Testamente habe sie — da

ihre im <5. 3. benannte Schwester, Witrwr Wölvkrn, be-

reits vor ihr verstorben — zuvörderst §. 2. gesetzlich er-
klärt, kein Erbgut zu besitzen, H. 4. zwey Legate von resp.
loo Mk. und 622 Mk. Courant an bekannte Personen aus-

zuzahlen verordnet, dann §. 5. die Edefrauen der Implo-
ranten zu gleichen Theilen zu Universalerben eingesetzt
und endlich §. 6. die Imploranten zu Erecuroren deffel«
den ernannt.

Um nun diesen Nachlaß testamentsmäßig reguliren
und austheilen zu können, bitte Anwald der Imploran-
ten Ein WohUöbl. Gericht um Erkennung eines vff.nr-
lichen Pcoclamt dabin:

Daß alle und jede, welche wider das beygebrachte,
am 9ten Junri d. I. public.rce Testament Sec verstor-
benen Maria Elisabeth, geb. Ambrosius, wevl. Joachinr
Caspar Cord Schmidt Wittwe, und dessen 'Ausfüh-
rung nur Fug Rechtens etwas erinnern zu können

vermevnen, oder eins Forderung an deren Nachlaß,
aus welchem RechtSgrunde oder Titel et immer seyn
mag, zu haben sich einbilden, sich in einem hochgewor
gentU'ch zu bestimmenden Termine (Auswärtige durch
genugsam Bevollmächtigte) d-y diesem WohUöbl. Nie-
dergerichte melden und ihre Angaben gehörig zu jufri*
ftcicen schuldig seyn; widrigenfalls aber damit nicht

weiter gehört, sondern für immer ausgeschlossen und
zum ewigen Stillschweigen verurrheilt werden sollen.

Diesem l’etito ist gerichtlich alles Inhalts deferirt
und der Igle November v. I. pro terraino nnico et

pexeiatorio anberaumet werden; welches hiemir bekannt
gemacht wird. Hamburg, den rZsten Juny 18-8-

Einem WobilöbUchen Niedergerichr haben Sr. Earl
Andreas Marrens und Herr I)r. Eduard Heinichen alS
Curator pvrpetzrr'.r keS gemsithsschwachen Cr. Mart n
Vincent Marrens implorando angezeigt, es habe der am
ZOsten April a. 0. verstorbene Ehrb. Oberalke Herr An-
dreas Ehrrnftied Marrens nur zwey Söhne, nämlich den

Minrnplorantcn Earl Andreas Marrens und des nirat.
xioie. Mirimploratitcn Curandcn, Martin Vincent Mar-

tens, als einzige Intestarerbrn hinterlassen. Ob zwar
nun der Nachlaß dk-5 gedachten Erblassers in der größten
Ordnung befunden worden, so vielten eS dennoch die
Imploranten, um sich gegen jeden denkbaren Anspruch
sicher zu stellen, für zweckmäßig, ein Erbschasts - Pcoclam
ergehen zu lassen. Indem sie daher nur noch bemerkten,
daß de- Verstorbenen HandlungSfirma "Andreas Ehren«
fried Marrens, Albert's Sohn" gelautet bade, baren sie.
ein solche? Proclam dahin zu erkennen:

drß alle dierenigen, welche an den Nachlaß des am

gasten April a. c. verstorbenen Ehrd. Oderalten Herrn
Andreas Eörenfried Martens, welcher seine Hand-

lungsqeschäfte unter der Firma: "Andreas Ehren-
fried Martens, Albert s Sohn dewieben habe, au»

irgend einem Grund? rechtliche Ansprüche und For-
derungen zu haben vermeynen sollcen, solche bey
Strafe des Ausschlusses und ewigen Stillschweizei'.s
in einem anzuberaumenden einzigen und reremkori-

schen Termin (und zwar Auswärtige durch hiesige
Bevollmachtigrr) in diesem WohUöbl. Gerichte anzu-
melden und zu justinciren schuldig seyen.

Diesem Petito lroclaraatis ist gerichrSseilig alles In-
halts deferirc und der rare November 1828 als riirziger
und peremrorischer Termin vränZirr worden.

Hamburg, den rzsten Juny 1828-

Einem WohUöbl. Niedergertchr bat Herr Dr. Eduard

Heimchen implorando geziemend angezeigt, daß er ri*

gore Decreti E-neS Hochprei-lichen OdergerichtS am
Zten Juny a. c. zum Curator perpetuus deS zemüths-
schwachen Sr. Martin Dincrnt Marrens «onstiruirr wor-
den. Um nun sowohl dieses gehörig zu publiciren und auf
diese Weise zu verbüken, daß man mir seinem Curanden

ferner conkrabiren, als auch um alle von seinem Cu ran«

Mid niederem Stande, nebst Angabe ihrer Schriften,

auch andere interessante literarische Notizen enthält.

I. Benjamin juntcr,

Lllernthvrsbkücke No. i in Hamburg.

Ein WohUöbl. Niedergericht hieselbst bat auf qezie«

p:endeS Implorwen von Frau Johanna Fruderica Ma,

na, ged. Nirf-ldk, cum curators marico Michael Chr!«
zìian Sommer und Sc. Johann Derer Wilhelm Carstens,
en öffentliche» Droclam dahin erkannt:

Daß alle und jede, welche an die im 2ahr; 1782 er-
richtete und biS nun 31flen December 13:6 fortwäh-
rend bestandene, biS zum Jahr; 1820 von dem ver-
storbenen Christian Friedemann Niefeldt, nachher aber
von feiner Tochter und einzigen Inrestar - Erbin der

genannten Frau Sontmer und Sr. LarilenS für ihre
gemeinschaftliche Rechnung geführte Handlung unter
der Firma Christian Frieden,ann Niefeldt auS irgend

einem RechrSgrunde noch nicht prafcribirte Forderun-
gen oder Ansprüche zu haben vermeynen, aufgefordert
werden, dieselben bis rum I9ten Sevt. d. I., aîs den

einzig verelucorchch anberaumten Termin, AuSwar«
lig: Lurch gehörig Bevollmächtigt;, im Gerichte an-
zugeben und erforderlichenfalls rechtlicher Art nach
zu justificiren, in Entstehung denen aber zu gewärti-

gen, daß sie damit ausgeschlossen und ihnen deshalb
ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden werde.

Ilr.vloranrischer Anwald macht solche» hiemir bekannt.

^ Hamburg, den isien Mav 1825.

Auf geziement-eS Imvlcriren von Levin Dariv hat
Ein WohUöbl. Niedergericht hirselbst das gewöhnliche

Pfand. Proclam dahin erkannt: Daß alle diejenigen,
welche bey dem Imploranten, laut beygedracht'N Ver-

zeichnisses, vom 5ten August l8-l dis den azsten Mär;
:8r6 Pfänder gesetzt und nach Ablauf der Pfand« und
Prolongations - Termine uneingelöser gelassen haben,

selbige biS den lyren September d. I>, alS den einzig
peremtorisch auberahmken Termine, einzulösen oder sich
sonst mit Imploranten abzufinden schuldig seyen, in
Entstehung dessen aber Implorant befugt werden solle,
dies? Pfänder öffentlich zu verkaufen und sich daraus
wegen Hauptschuld. Zinsen undKostrn bezahlr zu machen;
welches hiemir öffentlich bekannt gemacht wird.

Hamburg, den rsien May 1828.

Einem Wohilöbl. Niedergerichr haben Notar Derer An-
dreas Stein, raaud. iioie. Frau Anna Tor0thea Vockel-

tuattn, gcdorneu Schmemann, Frau Auguste Friederickr
Scheel, geb. von Reeenfeldt, cum ciiratoriluis , beyd?

im Holsteinischen, und Herr LanonicuS C. H. G. Schlü-
■^r, —. wie auch Maria Sophia Krieger, geborne Schme-
mann, cum Curntoro, alS Benkficiai Erven LkS verstor-
benen Valenriil Wilhelm Schmemann, perl'i'oouratorem

geziemend angezeigt: daß der hiesige Bürger Valentin
Wilhelm Schmemann am 9ten Februar dieses Jahres hie-

selbst versiorben sev, und Imploranten, alS respective
Schwestern und Geschwister Kinder desselben, die Erbschaft
nur cum benehcio haben antreten mögen. Um nun
Len Gesetzen ein Genüge zu leisten, bäten Imploranten
E. W. Gericht, ein Proclam öe5 Inhalts zu verstatten:
«-Daß alle und jede, welche an dis Derlass-nschalr deS

verstorbenen Valentin Wilhelm Schmemann Ansprüche und
Forderungen, sen eS ex capite hereditatis, vel crediti,
velfidejuffionis, vel hypothecae, velexalio quocuii-

que capite vel causa, }u hüben vermeynen mochten, sich
damir in terraino yratiole praetigendo , Auswärtige
mittelst Bestellung "einet- hiesigen Bevollmächtigten in
Diesem Gerichte zu melden und solche zu rechtfertigen

schuldig sevu sollen; alles dieses bey Strass d;S Aus:
fchlusseS rrnd ewigen Stillschweigens.

Diesem I'criro Proclamati, ist gerichtlich allst Inhalts
deferirc, und der igce November 1828 pro rermino

nnico er peremkorio festgesetzt worden; welches hiemik
bekannt gemacht w:rd.

Hamburg, den rzsten Zuny 1823. ^

Einem WoyUödl. vstebergericht l>ab;n Crs. ^ermann
Andreas Meyer »ind Johann Friedricl, Geber, alS l’.xe-
cMt. tost, dettv. Maria Elisabeth, geb. Ambrosius, webl


